An das Bundesministerium für Inneres – III/3
2022-0.134.205

Satzung der Partei: Sozial Demokratische Volkspartei 

§1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
      1)  Name der Partei: Sozial Demokratische Volkspartei Kurzform: SDVPartei.
      2)  Sitz: 5110 Oberndorf/Salzburg, Watzmannstraße 7, mit Wirkungsbereich: Republik Österreich.
      3)  Die Errichtung eines Zweigvereines (Partei) ist nicht beabsichtigt.
§2: Die Partei, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt: 
       Politische Aktivitäten, zum Allgemeinwohl der Österreichischen Bevölkerung.
§3: Mittel zur Erreichung dieser politischen Aktivität (Zweck der Partei):
1) Der Parteizweck soll durch die in Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mitteln
             erreicht werden.
2) a) Werbeveranstaltungen
b) öffentliche Werbung (zB. Plakate, Radio/TV)
c) Soziale Medien (Internet)
      3)  Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
             a) Mitgliedsbeiträgen (jährliche Zahlung)
             b) Spenden
            c) Verkauf von Parteiwerbeartikel (zB. Tassen, Schirme, Kappen, T-Shirt …)
§4: Art der Mitgliedschaft
1) Die Mitglieder der Partei gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.
2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Partei beteiligen
Außerordentliche Mitglieder sind jene, die die Partei vor allem durch 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden fördern
Ehrenmitglieder sind jene, die die Partei durch besondere Verdienste der Partei ernannt werden.
§5: Erwerb der Mitgliedschaft
1) Mitglieder können alle physischen Personen, die 
mind. 18 Jahre alt sind und die Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (Ordentliche)
mind. 16 Jahre alt sind und die Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (Außerordentliche)
sowie juristische Personen  werden.
2) Die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen und Ehrenmitglieder wird durch die bereits vorhandenen Mitglieder gewählt.
Die Aufnahme kann jedoch ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.
3) Bis zur Entstehung der Partei erfolgt eine vorläufige Aufnahme von Mitgliedern durch den Parteigründer und dessen Vertretung.
4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch Wahl von ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder.
§6: Beendigung einer Mitgliedschaft
1) Die Mitgliedschaft endet bei  Tod, bei juristischen Personen durch den Verlust ihrer Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss.
2) Der freiwillige Austritt kann jederzeit erfolgen, muss jedoch mindestens 1 Monat vorher dem Parteiobmann schriftlich mitgeteilt werden. Datum der Postaufgabe ist maßgeblich.
3) Der Parteiobmann kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Frist länger als 2 Monate mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung des fälligen Mitglidsbeitrag  bleibt hiervon unberührt.
4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus der Partei kann der Parteiobmann auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliederpflichten, unehrenhaften Verhaltens und bei Schädigung des Ansehens der Partei veranlassen.
5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs.4 genannten Gründen vom Parteiobmann beschlossen werden.
§7: Rechte und Pflichten der Mitglieder
1) Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen der Partei teilzunehmen.
2) Alle Mitglieder sind berechtigt, Versammlungen beizuwohnen. 
3) Das Stimmrecht in der Generalversammlung obliegt ausschließlich den ordentlichen und außerordentlichen Parteimitgliedern.
4) Allen Mitgliedern wird bei Parteieintritt die Satzung in Papierform ausgehändigt.
5) Die Mitglieder verpflichten sich im Moment ihres Eintrittes die Interessen der Partei nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck der Partei in Mitleidenschaft gerät. Sie verpflichten sich Satzung und Beschlüsse zu beachten. Sie sind zur Fristgerechten Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet. Im Gründungsjahr wird dieser Betrag vom Parteiobmann festgelegt, in folgenden Jahren wird dieser in den Generalversammlungen beschlossen.
§8: Vereinsorgane
       Sind: Generalversammlung. Ab einer dementsprechenden Mitgliederzahl, spätestens nach
       Ablauf des ersten Geschäftsjahres ein durch Wahl bestimmter Vorstand, 
       mit ebensolchem verfahren ein Schiedsgericht.
§9:  Generalversammlung
1) Ordentliche Generalversammlungen werden, gültig ab definitiver Parteigründung, in 12 monatigen abständen abgehalten.
2) Außerordentliche Generalversammlungen werden nach einer Forderung von mindestens 5% der Parteimitglieder abgehalten. Dazu werden die Mitglieder rechtzeitig per Post oder eMail eingeladen und binnen einem Monat abgehalten. Oder auch durch unvorhersehbare Ereignisse die dies erfordern.
3) In Generalversammlungen werden die Mitglieder über Tagesordnung, anstehende Parteiaktivitäten und erledigten Aufgaben Informiert. Ebenso werden auch Finanzielle Angelegenheiten besprochen. 
4) Sollten Mitglieder aus jeglichen gründen nicht Teilnehmen können, so sind sie durch Ihrer/Seinem Stellvertreter/in zu vertreten. 
5) Inhalte der Generalversammlungen werden schriftlich festgehalten. Auch werden Anwesenheitslisten geführt.
6) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig.
7) Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit 
30% der gültigen Stimmen, Beschlüsse zur Satzungsänderung 50% der gültigen Stimmen.
8) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.
§10: Aufgaben der Generalversammlung
1) Beschlussfassungen der Tagesordnung
2) Beschlüsse von Rechtsgeschäften
3) Beschlüsse betreffend den Mitgliedsbeiträgen und sonstigen Gebühren
4) Beschlüsse betreffend des Satzungsänderungen
5) Wahl und Enthebung von Vorstandsmitglieder und Ehrenmitgliedern
§11: Vorstand
1) Im Gründungsjahr besteht der Vorstand aus dem Parteiobmann und dessen Vertreter.
Der Parteiobmann kann nur gewählt werden, wenn dieser freiwillig zurück tritt oder verstirbt.
2) Im darauf folgendem Jahr wird in der Generalversammlung per Wahl der Vorstand gewählt.
3) Dieser soll sich wie folgt aus 9 Personen zusammensetzen:
aus der Parteiobmann-Vertreter/in, Schriftführer/in und Vertretung, Kassenwart/in und Vertretung und drei ordentlichen Parteimitgliedern die sich freiwillig zur Wahl stellen; diese können ihre/n Vertreter/in mit schriftlicher Ankündigung selbst ernennen. Es ist zu beachten, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen diese Posten besetzen.
4) Scheidet eines der Vorstandsmitglieder oder der gesamte Vorstand (wodurch auch immer) aus, so werden in einer außerordentlichen Generalversammlung, die Postenbelegung neu gewählt.
5) Die Funktionsperiode des Vorstandes ist dauerhaft. Neuwahlen können gefordert werden, wenn die Mehrheit (mindestens 51%) der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich beantragen.
6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens 5 Mitglieder tatsächlich erscheinen.
7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Parteiobmann den Ausschlag.
8) Den Vorsitz führt der Parteiobmann, bei dessen Verhinderung dessen Vertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.
9) Die Generalversammlung kann jederzeit Vorstandsmitglieder entheben und ein neues Mitglied vorschlagen. Dazu benötigt es eine einfache Stimmenmehrheit.
10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit ihren Rücktritt erklären. Diese ist an den Vorstand zu richten.
§12: Aufgaben des Vorstandes
1) Dem Vorstand obliegt die Leitung der Partei. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Satzung einem anderen Parteiorgan zugewiesen sind. 
2) Einrichtung des Rechnungswesens mit Führung eines Vermögensverzeichnisses und Verwaltung des Parteivermögens.
3) Einberufung von außerordentlichen Generalversammlungen und entsprechenden Vorbereitung.
4) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Parteimitgliedern.
§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte der Partei. Die/der Schriftführer/in unterstützen Ihn dabei. 
2) Der Parteiobmann vertritt die Partei nach außen. Bei dessen Verhinderung eines der Vorstandsmitglieder.
3) Schriftliche Ausfertigungen der Partei bedürfen zu ihrer Gültigkeit die Unterschriften des Parteiobmanns und der/des Schriftführer/in; in Geldangelegenheiten des Parteiobmanns und der/dem Kassenwart/in. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstand und Partei bedürfen der Unterschrift einer Dritten Person aus dem Vorstand.
4) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, die Parteinach außen zu Vertreten oder für die Partei zu zeichnen, obliegt ausschließlich von den in Abs.3 genannten Vorstandsmitgliedern.
5) Bei Gefahr im Verzug ist der Parteiobmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Anordnungen zu treffen. Innerparteiisch muss diese Handlung im nachhinein jedoch gerechtfertigt werden.
6) Der Parteiobmann oder Vertretung führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.
7) Die/der Schriftführer/in oder Vertretung führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.
8) Die/der Kassenwart/in oder Vertretung ist für die Geldangelegenheiten der Partei verantwortlich.
§ 14: Rechnungsprüfer
1) In der ersten ordentlichen Generalversammlung der Partei werden für die Dauer von 4 Jahren eine/ein Rechnungsprüfer/in und Vertretung gewählt. Wiederwahl ist möglich. Diese dürfen jedoch keinem anderem Organ in der Partei, mit Ausnahme der Generalversammlung, angehören.
2) Der Rechnungsprüfer/in obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung der Partei im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die Verwendung dieser Mittel. Der Vorstand ist verpflichtet der/dem Rechnungsprüfer/in die dazu erforderlichen Unterlagen vorzulegen und erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Untersuchungsergebnisse sind dem Vorstand schriftlich vorzulegen.
3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer/in und Partei bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung .
4) Die/der Rechnungsprüfer/in kann jederzeit zurücktreten. Dies muss dem Vorstand 1 Monat im voraus schriftlich angekündigt werden.
§ 15: Schlichtungseinrichtung
1) Alle auftauchenden Parteiinternen Streitigkeiten werden in erster Instanz im Vorstand per Abstimmung geschlichtet. 
2) In zweiter Instanz wird um eine Schlichtung durch eine außerordentliche Generalversammlung abgestimmt. 
3) In dritter Instanz werden per Losverfahren 7 Parteimitglieder zu einem Schiedsgericht berufen.
Dessen Entscheidung ist Parteiintern endgültig.
§ 16: Freiwillige Auflösung der Partei
1) Eine Auflösung der Partei ist nur dadurch möglich, wenn sie über keine Mitglieder verfügt.
2) Freiwillig ausgetretene oder Ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Rechtsmittel oder Parteivermögen.
